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118 Die kaufmännische Berufsbüdung in den Schweiz, öffentüchen Handels-

Eine private Anstalt mit dem Ziel der kantonalen
Handels-Diplcmprüfung ist die Handelsabteilung des Lyceum
Alpintim in Zuoz, die sich von der dritten Realklasse abzAveigt
und vom 15. Lebensjahre ab in drei Jahreskursen (Sprachen:
Französisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch) die nötige
Vorbildung für die kaufmännische Praxis oder für ein höheres
Merkantilstudium vermittelt.

Kanton Aargau.
llandelsabteilung der Kantonsschule

(DiplomabschluB).

Geschichtliches.1) Mit dem Bezug des neuen
Kantonssehulgebäudes 1896 Avar auch die Eröffnung der
neugegründeten Handelsabteilung Aerbunden. Eine solche bestand
schon einmal 1857—1866, wurde aber nicht mehr Aveitergeführt,
ohne daß die Jahresberichte die Gründe dafür angeben. In den
ersten Jahren nach der Neueinrichtung bestand noch in einigen
Fächern und Klassen eine Kombination der Handelsschule mit
der technischen Abteilung; mit der Zeit jedoch AAUirde sie ato11-

ständig von dieser losgelöst. Von Anfang an war sie den
Mädchen, zuerst probeAveise, dann definitiv zugänglich. Infolge
des starken Andrangs, namentlich von Mädchen, die infolge
der Aufnahmebeschränkungen nicht ins Lehrerinnenseminar
eintreten konnten, mußte die erste Klasse 1928/29 erstmals
parallelisiert Averden. Auch 1929/30 wurde die Parallelisierung
aufrecht erhalten, und ZAvar in der Form, daß die ZAvei untèrn
Klassen nach Geschlechtern getrennt und für die Mädchenabteilung

einige Änderungen am Lehrplan getroffen Avurden
(siehe unten: Besondere Bestimmungen für die Mädchen).

Die Organisation der Schule ist Avie folgt:
Die Handelsschule umfaßt drei Jahreskurse. Die ordentliche
Aufnahme von Schülern findet auf Grund einer Prüfung

am Schlüsse des vorangehenden Schuljahres statt. Zum
Eintritt in die unterste Klasse sind das zurückgelegte
fünfzehnte Altersjahr und die Absonderung Aron neun Schuljahren
erforderlieh (fünf Klassen Gemeinde- und vier Klassen
Bezirkssehule). Die Vorkenntnisse müssen denen entsprechen,
die eine A^ollständige Bezirkssehule oder eine entsprechende
Anstalt A*ermittclt. Kandidaten, die in eine höhere Klasse ein-

*) A. Tuchschmid, Die Handelsabteilung an der Aargauischen Kantonsschule

(Aus der Festschrift zur Eröffnung des neuen Kantonssehulgebäudes
1896). — A. Hirt, Die Umgestaltung der Handelsabteilung der Kantonsschule
(Aargauer Tagblatt vom 6. April 1929).
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treten Avollen, halsen sich über ein entsprechendes Alter und
über die in den Arorhergohenden Klassen behandelten
Unterrichtsstoffe auszuAveisen.

Die Prüfung für die erste Klasse findet statt in den
Fächern: Deutsch, Französisch, Geschichte, Geographie und
Mathematik.

Söhne und Töchter Aron in Aarau niedergelassenen Eltern,
Kantonsbürger und Stipendiaten sind A*on der Bezahlung des

Schulgeldes befreit, das für übrige Schweizer und
im Kanton niedergelassene Ausländer Fr. 20.—, für andere
Ausländer Fr. 100.— beträgt.

Nach Vorschrift Averden an tüchtige und bedürftige
Schüler Staatsstipendien A*erabfolgt. Auch
gelangen jährlich die Zinsen der Rauchenstein-Richner-
Schenkerschen etc. Stiftung zur Verteilung, soAvie die Zinsen
des Zentenarfeier-Stipendienfonds (Reglement für die
aargauische Kantonsschule vom 28. Februar 1905).

Unterrichtsfächer:l)
Stunden

-
Kl.I Kl. II Kl.III

Deutsch 3 3 3

Französisch 5 4 4
Englisch 3 3 3
Italienisch 3 3 3

Geschichte 2 2 2

Geographie 2 2 2 W.
Algebra 2 2 —
Kaufmännisches Rechnen S. 3, W. 2 2 —
Mathematik — — 3

Buchhaltung 3 2 2
Handelslehre 1 — —
Handels- und Wechselrecht — 2 2
Handelsbetriebslehre — — 2

VolksAvirtschaftslehre — — 2

Physik 2 2 1

Chemie — 2 —
Chemie und Warenkunde — — S. 4, W. 3

Stenographie 2 — —
Maschinenschreiben — 12) —

Dazu kommen die Fächer mit besonderer Klasseneinteilung:
Religionsgeschichte (fakultativ) ; Spanisch (fakultatia-) ; Gesang

») Nach Jahresbericht 1928/29.
2) Anleitungsstunde; dazu zwei Übungsstunden.
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(Schülerinnen); Instrumentalunterricht; Leibesübungen: a) Turnen:

Schüler aller Klassen wöchentlich 2 Stunden für jede
Abteilung; b) militärische Übungen: für Handelsschüler
obligatorisch bis Ende des Sommersemesters der dritten Klasse,
nachher fakultatiAT, durchschnittlich 2 Wochenstunden.

Besondere Bestimmungen für die
Mädchen.1) Der obige Lehrplan ist nur mehr für die
Knaben gültig. Für die Mädehenabteilung ist probeAA'eise eine
andere Einrichtung getroffen Avorden. Es Avurden vier bis
sechs Wochenstunden aus dem bisherigen Pensum losgelöst zur
Ermöglichung der Einführung h aus av irtschaftliche

r Unterrichtsfächer. Zur Gewinnung
der nötigen Zeit Avurden Einsparungen gemacht im Buch-
haltungsunterricht, in der Mathematik (durch Verbindung von
kaufmännischem Rechnen und Algebra) ; Handels- und Wechselrecht

und VolksAvirtschaftslehre fallen zum Teil als besondere
Fächer dahin; ebenso fällt Handelsbetriebslehre in der obersten
Klasse Aveg. Diese letztere Avird den Mädchen nur noch in
Verbindung mit den Fächern Buchhaltung und kaufmännisches

Rechnen in Form zusammenhängender Übungen erteilt.
Durch diese Neuerungen, die die Zustimmung des

Sekretariates für das geAverbliche BildungSAvesen des eidgenössischen
Handels- und Industriedepartementes erhalten haben, Averden
die Anforderungen nicht sehr AAesentlich verändert. Einzig,
daß bei den Aufnahmsexamen die Mädchen nicht mehr in
Algebra geprüft werden. Knaben und Mädchen erhalten ein
Diplom auf Grund einer abgelegten Diplomprüfung. Im übrigen
steht es den Mädchen frei, AAie bis anhin die Knabenabteilung
zu besuchen.

Da die Ausgestaltung der Mädehenabteilung eine
provisorische uud in den Anfängen befindliche ist, sind Avir lediglich

in der Lage, die Avichtigsten Bestimmungen des Diploin-
reglements, das jetzt für die Knabenabteilung gilt, zu
übermitteln.

Im Frühling A\ird mit den Schülern der obersten Klasse der
Handelsabteilung eine Diplomprüfung abgehalten.

Die Prüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 1. Deutsche
Sprache, 2. Französische Sprache, 3. ZAveite Fremdsprache,
4. Kaufmännisches Rechnen, 5. Buchhaltung, 6. Handels- und
VolksAvirtschaftslehre, 7. Handels- und Wechselrecht, 8.
Geographie, 9. Geschichte. Für die Festsetzung der Diplomnoten
in den übrigen obligatorischen Fächern: Physik, Chemie,
Warenkunde, Schreiben, Stenographie und Maschinenschreiben,

Siehe A. Hut, Die Umgestaltung etc.
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soAvie in den fakultatiA-en Fächern (Aveitere Fremdsprachen und
Zeichnen, sind lediglich die Jahresleistungen maßgebend. —
Das Stoffgebiet für die Prüfung ist durch den Lehrplan für
die beiden oberen Klassen bestimmt. Die Prüfung zerfällt in
eine schriftliche und eine mündliche. — Schriftliche Arbeiten
sind zu liefern: 1. Im Deutschen; 2. im Französischen und in
der ZAveiten Fremdsprache; 3. im Kaufmännischen Rechnen;
4. in der Buchhaltung.

Die Abstufung der Noten ist folgende: 6, 5, 4, 3, 2, 1,
AVOA-on 6 die beste und 1 die geringste ist. Das Diplom wird
nicht erteilt, sobald der Kandidat in einem Fache die Note 1
hat oder in mehr als einem Fache die Note 2 oder in mehr
als drei Fächern die Note 3. (Reglement vom 27. Februar 1909.)

Kanton Thurgau.
Merkantile Abteilung der Kantonsschule

(DiplomabschluB).

Geschichtliches.1) Seit der Gründung der
Thurgauischen Kantonsschule in Frauenfeld im Jahre 1853 wurde
im Unterrichtsplan auch auf die merkantile Ausbildung der
jungen Leute Rücksicht genommen; doch zerfiel die Anstalt
im Anfang nur in zwei Abteilungen, Industrieschule und
Gymnasium. Aber schon 1857 wurde die obere Abteilung der
Industrieschule in eine A'ierte bis sechste technische und in
eine AÜerte und fünfte merkantile Klasse (zehntes und elftes
Schuljahr) geschieden. Der Besuch der 5. Klasse war indessen oft
schwach, so daß es 1870/71 zu ihrer vorläufigen Aufhebung
kam, die jedoch nur bis 1873 dauerte. Auch später ATersch\vand
die Klasse Avieder gelegentlich aus dem Stundenplan oder
hatte nur -wenig Schüler. So Avar es bei der geringen Frequenz
nicht möglich, die technische und die merkantile Abteilung in
allen Fächern zu trennen.

Eine Änderung der Organisation in dem Sinne eines
weitern Ausbaues zu einer dreiklassigenHandelsschule Avurde mit dem Schuljahr 1913/14
durchgeführt. Auf Grund derselben tritt die Trennung in eine
technische und eine merkantile Abteilung schon nach der
ZAveiten Industrieklasse ein.

') E. KeUer, Die Thurgauische Kantonsschule von 1903—1928. Denkschrift
zur Feier des 75jährigen Bestehens der Schule (Beilage znm Bericht der
Thurgauischen Kantonsschule 1928/29).
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